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AUSGABE 1  
Februar (ET: 29.02.2024)
TOP-Themen
• BFW – Deutscher Immobilien   
 Kongress Programm-
 Ausblick: "Heute für morgen bauen  
 - Aufbruch in Zeiten der Verände- 
 rung. Mittelstand stärken: Chancen,  
 Transformation, Wachstum"

• Wie können Unternehmen aus den  
 aktuellen Herausforderungen 
 Chancen entstehen lassen?
 Transformation erfolgreich  
 gestalten - GEG Umsetzung
 Wachstumsbereiche der Zukunft –  
 Neue Finanzierungsmodelle

AUSGABE 2 
Mai (ET: 31.05.2024)
TOP-Themen 
• BFW – Deutscher Immobilien
 Kongress: Nachbericht
•  Liegt die Zukunft des Bauens in der  
 Entwicklung neuer Produkte und   
 Verfahren? Neue Baustoffe – neue   
 Energiekonzepte - neue Sanierungs- 
 verfahren - Wärmeplanung

AUSGABE 3 
September (ET: 30.08.2024)
TOP-Themen
• Muss der Wohnungsbau neu   
 gedacht werden?
• Förderung – altersgerechter 
 Neu- und Umbau – serieller 
 Wohnungsbau

AUSGABE 4 
November (ET: 29.11.2024)
TOP-Themen
• Preisträger und Gala B!WRD 2024
• Sind neue Geschäftsmodelle die   
 Zukunft der Wohnungswirtschaft?   
 Zukünftige Quartiersentwicklung  
 – Digitalisierung – Sektorkopplung
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BFW TOP THEMA BFW TOP THEMA

Madaster: Die Vision 
einer perfekten 

Kreislaufwirtschaft
Madaster ist ein Kataster für Materialien und Produkte. Die Plattform vermittelt 

einen Einblick, welche Bauteile und Materialien an welchen Stellen eines 
Gebäudes zu finden sind und welche Auswirkungen sie auf die Kreislaufwirtschaft 

und die Umwelt haben. Die FWW sprach mit Dr. Patrick Bergmann, 
seit 2020 Geschäftsführer der Madaster Germany GmbH. 

FWW: Was ist Madaster?
Dr. Patrick Bergmann: Madaster ist 
das Materialkataster für Deutsch-
land. Konzipiert als digitale Plattform 
können Eigentümer sowie die am Bau 
und der Planung beteiligten Personen 
alle verwendeten Materialien und 
Bauteile einer Immobilie registrieren. 
Diese Daten werden im Anschluss 
mittels einer Datenbank bestehend 
aus Hersteller- und Produktdaten um 
spezifische Angaben zur Zusammen-
setzung, Toxizität, Recyclingfähigkeit 
und CO2-Emission ergänzt. Dank der 
Verknüpfung mit internationalen Roh-
stoffbörsen erhalten die Nutzerinnen 
und Nutzer stets einen tagesaktuellen 
Material- bzw. Rohstoff-Restwert. Da-
mit schafft Madaster Transparenz und 
bildet die Grundlage für eine funktio-
nierende Kreislaufwirtschaft.

Sie verstehen Gebäude als Mate-
riallager der Zukunft. Wie ist die 
Idee zu verstehen: Vom Abschrei-
ben zum Aufschreiben?

Immobilien sind bereits heute Ma-
terialbanken. Jedoch weiß in vielen 

Fällen niemand mehr genau, was dort 
angelegt wurde. Werden nun bereits 
bei Planung und Bau alle verwen-
deten Rohstoffe und Bauteile genau 
dokumentiert, können im Falle eines 
Um- oder Rückbaus freiwerdende 
Materialien erneut dem Materialkreis-
lauf zugeführt werden. So werden die 
natürlichen Rohstofflager geschont 
und graue Energie gezielt eingespart. 
Dank der transparenten Rohstoff-
Restwerte schreiben wir Materialwerte 
in den Bilanzen nicht ab, sondern auf.

Warum brauchen wir den System-
wechsel überhaupt? Stichwort: 
Endlichkeit der Ressourcen. Was 
ist mit den vielen Altbauten? 
Wird der Bestand nur geschätzt?

Die natürlichen Ressourcen für Bau-
materialien auf unserem Planeten 
sind endlich. Das zeigt sich unter 
anderem an den steigenden Rohstoff-
preisen und der Verknappung, die zu 
langen Lieferzeiten oder -engpässen 
führt. Jahrelang waren diese Probleme 
jedoch kein großes Thema für die 
Bauindustrie, so dass bei einer Sanie-

rung oder einem Abriss der anfallende 
Schutt als Sondermüll entsorgt wurde. 
Die Idee, Gebäude als Materiallager 
zu betrachten, setzt genau an dieser 
Stelle an.
Die Dokumentation verbauter Stoffe 
funktioniert dabei nicht nur für Neu-
bauten. Bei Bestandsgebäuden arbei-
ten wir mit den – sofern vorhandenen 
– Informationen der Eigentümer 
und ergänzen diese durch Erfah-
rungs- und Schätzwerte. So können 
wir mit hoher Genauigkeit sagen, 
welche Materialien wofür in welcher 
Region Deutschlands zu welcher Zeit 
vorrangig genutzt wurden. Dieses 
Datengerüst kann dann bei jeder 
Sanierung nach und nach aktualisiert 
und optimiert werden. Aktuell haben 
wir in Deutschland mehr als doppelt 
so viele Bestandsgebäude auf der 
Plattform wie Neubauten.

Viele Firmen wirken bereits mit 
an Madaster, ihre Kennedys. 
Warum „Kennedys“ und was ver-
sprechen sie sich davon?

John F. Kennedy hatte einmal die 

Vision, dass ein Amerikaner auf dem 
Mond spazieren wird. Wie lange es 
bis dahin dauert, wusste er nicht, aber 
er hatte ein Ziel. Uns bei Madaster 
geht es genauso. Unser Kennedy-
Netzwerk ist eine Gemeinschaft von 
Unternehmen, die mit uns die Vision 
einer perfekten Kreislaufwirtschaft 
und damit einer Welt ohne Abfall 
verfolgen. Wie viel Zeit es braucht, 
um dieses Ziel zu erreichen, wissen 
wir nicht und dennoch arbeiten wir 
gemeinsam darauf hin. Dank unseres 
Kennedy-Netzwerks haben wir 33 
Unternehmen entlang der Wert-
schöpfungskette und mit unterschied-
licher Expertise an unserer Seite. Ein 
Wandel kann nur funktionieren, wenn 
alle an einem Strang ziehen.

Auch BFW-Mitglieder haben sich 
bereits engagiert. Ist 
die Idee schon im Mittelstand 
angekommen?

Ja, auch der Mittelstand und kleinere 
Unternehmen nutzen die Madas-
ter-Plattform und engagieren sich 
in unserem Netzwerk. Von kleinen 

Architekturbüros mit drei bis vier 
Mitarbeitenden bis zu mittelstän-
dischen Bauunternehmen ist alles 
dabei. Allerdings ist dort der Druck, 
vor allem durch die EU-Taxonomie, 
noch nicht so groß wie im institutio-
nellen Bereich. Das wird sich in den 
kommenden Jahren jedoch ändern. 
Wichtig ist, dass der Mittelstand sich 
schon jetzt auf diese Transformation 
vorbereitet. Der Wandel ist komplex 
und Know-how bei der Auswahl der 
Materialien sowie der digitalen Do-
kumentation muss aufgebaut werden.

Welche Widerstände erleben Sie?
Zirkuläres Bauen ist in den Köpfen 
vieler leider immer noch mit hohen 
Kosten, zusätzlichem Arbeitsaufwand 
und geringem Nutzen verbunden. 
Gemeinsam mit unseren Partnern 
versuchen wir jedoch, mit den gängi-
gen Vorurteilen aufzuräumen. Und es 
gibt bereits erste Erfolge zu vermel-
den. Spätestens mit den steigenden 
Nachhaltigkeitsanforderungen im 
Rahmen der EU-Taxonomie erleben 
wir immer häufiger ein Umdenken 

von „Das haben wir schon immer 
so gemacht“ hin zu „Das geht auch 
nachhaltig“. 

Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft der Gebäude und für 
Madaster?

Es wäre wunderbar, wenn sich der 
Blick auf Immobilien generell ändern 
würde. Ein gemeinsames Verständnis 
von Gebäuden, Straßen, Brücken und 
Plätzen als Materialbanken und somit 
auch ein flächendeckender durch-
dachter und nachhaltiger Rohstoff-
einsatz beim Bau. Die Immobilien-
wirtschaft hat noch so viel verstecktes 
Potenzial, das es zu heben gilt. Wir 
als Madaster bieten mit unserem 
digitalen Materialkataster nicht nur 
die Grundlage für eine funktionie-
rende Kreislaufwirtschaft, sondern 
schaffen auch Transparenz in einem 
höchst intrasparenten Markt. Für die 
Zukunft können wir uns daher sehr 
gut vorstellen, unsere Gebäudedaten 
– selbstverständlich in anonymisierter 
Form – für Forschung und Politik zur 
Verfügung zu stellen.
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Während in Deutschland das 
Ringen um das Gebäude-
energiegesetz andauert, zie-

hen auch in Brüssel Gewitterwolken 
auf. Die Europäische Union arbeitet an 
einer Novelle der EU-Gebäudericht-
linie (EPBD). Diese sieht Sanierungs-
pflichten und höhere Neubaustandards 
vor. Im März hat das Europäische Par-
lament seine Position beschlossen und 
das sogenannte Trilog-Verfahren ge-
startet. In diesem komplexen Verhand-
lungsprozess wird die finale Richtlinie 
erarbeitet.
Die EU-Gebäuderichtlinie ist kom-
plex, aber wirkungsmächtig. So wie vie-
les, das in Brüssel entschieden wird. Da 
es sich um eine Richtlinie („directive“) 
handelt, muss diese von den Mitglieds-
staaten in nationales Recht umgesetzt 
werden. Nach der noch laufenden 
Novelle des Gebäudeenergiegesetzes 
droht am Horizont bereits die nächs-
te Verschärfung von Regulierung und 
Standards.
BFW-Präsident Dirk Salewski kriti-
siert die Pläne: „Die Pläne der EU be-
deuten abermals mehr Regulierung und 
damit auch höhere Wohnkosten. In der 
aktuellen Situation sind höhere Stan-

dards und Sanierungspflichten absolut 
kontraproduktiv. Die Immobilienwirt-
schaft arbeitet an der Dekarbonisierung 
des Gebäudesektors. Jedoch braucht es 
Zeit, die aktuellen Ziele zu erreichen. 
Immer schärfere Vorgaben in immer 
kürzerer Zeit sind nicht machbar.“
Die EU-Kommission, der Europäi-
sche Rat und das Europäische Parla-
ment haben jeweils einen Entwurf der 
Richtlinie vorgelegt. Nun müssen sich 
der Rat und das Parlament auf eine ge-
meinsame Richtlinie einigen, die Kom-
mission hat eine vermittelnde Rolle.
EU-Kommission: Die Kommission 
sieht vor, dass der EU-Gebäudebestand 
bis 2050 klimaneutral sein soll. Dafür 
soll ein zero-emission-building-stan-
dard (ZEB) für neue Gebäude einge-
führt werden. Dieser soll ab 2027 für 
öffentliche Gebäude und 2030 für alle 
Gebäude gelten. ZEB-Gebäude müs-
sen ausschließlich mit erneuerbaren 
Energien versorgt werden und dürfen 
keinerlei CO2-Ausstoß haben.
Darüber hinaus schlägt die Kommis-
sion minimum-energy-performance-
standards (MEPS) vor. 15 Prozent der 
Gebäude eines Landes mit der schlech-
testen Energieeffizienz sollen als Ge-

bäudeklasse G definiert werden. Diese 
Gebäude sollen saniert werden und zu-
nächst die Effizienzklasse F und dann 
E erreichen.
Europäischer Rat: Der Entwurf des 
Rates steht im Widerspruch zur Kom-
mission. Er sieht u. a. bei den zero-
emission-buildings (ZEB) und den mi-
nimum-energy-performance-standards 
(MEPS) Einschränkungen vor. Für 
Wohngebäude sollen die Mitgliedstaa-
ten Sanierungsfahrpläne mit zwei Zwi-
schenzielen (Kontrollpunkte) erstellen.
Europäisches Parlament: Der Entwurf 
des Parlaments ist schärfer als der der 
Kommission. Das Parlament möchte 
ebenfalls einen zero-emission-buil-
ding-Standard (ZEB) einführen. Die-
ser soll bereits 2026 für Neubauten von 
Behörden und ab 2028 für alle Neu-
bauten gelten.
Auch das Parlament plant MEPS und 
möchte eine Sanierungspflicht. Jedoch 
sind die geplanten Anforderungen hö-
her als im Entwurf der Kommission. 
Die 15 Prozent schlechtesten Gebäu-
de eines Landes sollen auf die Klasse 
E und D gebracht werden und nicht 
nur auf F und E. Auch sollen die Mit-
gliedsstaaten sicherstellen, dass in reno-

EU-Gebäuderichtlinie: 
Es drohen Sanierungspflichten und 

höhere Neubaustandards
Die Europäische Union arbeitet an einer Novelle der 

EU-Gebäuderichtlinie (EPBD).

BFW AKTUELL BFW AKTUELL 

vierten Gebäuden keine fossilen Hei-
zungen mehr betrieben werden.
Diese drei Entwürfe, die hier nur kurz 
skizziert werden können, müssen nun 
in Übereinstimmung gebracht werden. 
Dazu hat das Europäische Parlament 
nach Artikel 74 seiner Geschäftsord-
nung das sogenannte Trilog-Verfah-
ren eingeleitet. Dieser Prozess dient 
dazu, einen gemeinsamen Entwurf der 
Richtlinie zu verhandeln.
Das Ergebnis ist derweil völlig offen. 
Nicht nur in der Immobilienwirtschaft 
regt sich heftiger Widerstand. Im Ok-
tober 2022 kam es im EU-Energierat, 
in dem die Energieminister der Mit-
gliedsstaaten vertreten sind, zu einer 
heftigen Auseinandersetzung. Eine 
breite Allianz aus 17 Staaten hatte sich 
zusammengeschlossen und auf eine 
Entschärfung des Entwurfs gedrängt. 
Deutschland und Frankreich mussten 
weitgehende Zugeständnisse machen.
Das politische Ringen geht unterdes-
sen auch in Deutschland weiter. Die 
offizielle Position der Bundesregierung 
ist es, sich für möglichst ambitionierte 
Vorgaben im Neubau und bei Sanie-
rungen einzusetzen. Der zuständige 
Minister, Robert Habeck, war damit im 

Oktober letzten Jahres im EU-Ener-
gierat gescheitert. 
Bundesbauministerin Klara Geywitz 
äußerte sich derweil kritisch über 
Sanierungspflichten für einzelne Ge-
bäude, sie wolle den Quartiersansatz 
gestärkt sehen. In einem Gastbeitrag 
in der WELT schrieb sie, der Entwurf 
der EPBD-Richtlinie des Europäi-
schen Parlaments gehe in die falsche 
Richtung, weil Mindeststandards für 
Einzelgebäude definiert würden. Der 
Entwurf des Europäischen Rates, in 
dem die nationalen Regierungen ver-
treten sind, habe vorgesehen, dass bei 
der Berechnung der Energieeffizienz 
Stadtviertel oder Dörfer als Ganzes 
anzurechnen sind. Das Parlament 
wolle jedoch höhere Anforderungen 
als der Rat und diese sollten nicht für 
Quartiere, sondern für einzelne Ge-
bäude gelten.
Geywitz schrieb: „Als Bundesbau-
ministerin werde ich mich in den 
anstehenden Verhandlungen auf EU-
Ebene dafür einsetzen, zu dem gebäu-
deübergreifenden Ansatz (…) des Eu-
ropäischen Rats der Mitgliedstaaten 
zurückzukehren und machbare Ziele 
in den Blick zu nehmen.“

Während die politischen Verhandlun-
gen andauern, hat Build Europe sich an 
die Europäische Kommission gewandt. 
Es dürfe keine höheren Anforderungen 
an den Neubau geben. Marc Pigeon, 
Präsident von Build Europe sagt: „Die 
novellierte EPBD muss sicherstellen, 
dass die EU-Bürger es sich leisten kön-
nen, die grünsten Gebäude auf dem 
Markt zu kaufen und in ihnen zu leben. 
Und das sind neue Gebäude.“
Und noch ein weiterer Punkt ruft Kritik 
hervor. Den vorliegenden Entwürfen 
zufolge drohen Sanierungspflichten für 
die 15 Prozent am wenigsten energieef-
fizienten Gebäude eines Landes. BFW-
Präsident Dirk Salewski kritisiert: 
„Wenn jedes Land 15 Prozent seiner 
Gebäude sanieren soll, spielt es keine 
Rolle, ob in einem Land bereits viel sa-
niert wurde oder nicht. Damit sind die-
jenigen bestraft, die bereits viel gemacht 
haben. Das kann nicht sein.“

LUKAS BEHRENDT
Politischer Referent

030 32781114
lukas.behrendt@bfw-bund.de
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Editorial
Aufbruch aus der Krise: Der 
Mittelstand zeigt Lösungen, 
bereitet Wege und verknüpft 
Akteure miteinander

Gut zu wissen

Impressum

BFW Top Thema 
Die Mischung macht´s! Die 
Baustoffe von morgen schlum-
mern in den Gebäuden von       
heute 

Madaster: Die Vision einer 
perfekten Kreislaufwirtschaft

Cradle to Cradle: Ganzheit-
lich, aber nicht alles auf einmal

Deutscher Immobilien Kon-
gress 2023 – ein Rückblick 

BFW aktuell
B!WRD: Der neue Projektent-
wicklerpreis des BFW

B!WRD: Ein Interview mit 
BFW-Präsident Dirk Salewski

Wohnungsbautag 2023 – 
der Wohnungsmarkt am 
Kipppunkt

Bericht aus Brüssel

BFW aktuell
GEG-Novelle: komplex, teuer 
und nicht praxistauglich

BFW Partner
Movelo: Mit E-Bikes den Wert 
von Immobilien steigern

Aktuelle Rechtsprechung

BFW Partner
PowerKom: Keine Angst vor 
der Energieeinsparverordnung

  
BFW regional
BFW Baden-Württemberg

BFW Bayern

BFW Hessen/Rheinland-Pfalz/
Saarland

BFW Mitteldeutschland

BFW Niedersachsen/
Bremen

BFW Nord

BFW Nordrhein-Westfalen

BFW Berlin/Brandenburg

Seite 9 In der „Musterbude“ wird 
Grundlagenforschung betrieben.

INHALT

Seite 19 Das Motto des DIK 2023 im AXICA war Programm: „Heute für morgen bauen – wie aus Krise Aufbruch wird“. 
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Öffentliches Baurecht: 
Verschattung trotz Einhaltung 
der Abstandsflächen

Werden die bauordnungsrechtlichen 
Abstandsflächen eingehalten, stellt 
die Verschattung einer Photovoltaik-
anlage grundsätzlich keinen Verstoß 
gegen das Gebot der Rücksichtnah-
me dar. Grundstückseigentümer ha-
ben es in bebauten innerstädtischen 
Wohngebieten grundsätzlich hinzu-
nehmen, dass Grundstücke innerhalb 
des Rahmens baulich genutzt werden, 
den das Bauplanungsrecht und das 
Bauordnungsrecht vorgeben (OVG 
Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 
18.07.2022, 7 A 924/21).

Sachverhalt
Ein Nachbar geht im einstweiligen 
Rechtsschutz gegen eine Baugeneh-
migung für ein benachbartes Einfa-
milienhaus vor. Der Nachbar hat sein 
Grundstück schon vor Jahren bebaut. 
Dabei hat er u. a. eine Photovoltaikan-
lage errichtet. Er befürchtet nun, dass 
unter anderem die PV-Anlage durch 
das Bauvorhaben erheblich verschattet 
wird.

Entscheidung/Anmerkung 
Der Nachbar scheitert. Maßgeblich ist, 
dass die bauordnungsrechtlichen Ab-
standsflächen eingehalten wurden. Der 
Nachbar musste auch damit rechnen, 
dass das Nachbargrundstück ebenfalls 
im Rahmen der bauordnungsrechtli-
chen Regeln bebaut wird, einschließ-
lich Verschattung.
Die Entscheidung bestätigt, dass das 
Gebot der Rücksichtnahme regelmä-
ßig nicht zur Aufhebung einer recht-
mäßigen Baugenehmigung führt. Das 

auf die Ausgestaltung im Einzelnen 
oder auf beides beziehen. Die teilwei-
se Unwirksamkeit der Schönheitsre-
paratur-Klausel macht die komplette 
Regelung zu den Schönheitsreparatu-
ren unwirksam.

Anmerkung 
Gleichlautende höchstrichterliche 
Rechtsprechung ist bislang nur zu 
Wohnraummietverhältnissen ergan-
gen. Für einen Gewerberaummieter 
ist die Gestaltungsfreiheit bei der 
Innenausstattung jedoch besonders 
relevant. Denn es geht hier um Wa-
renpräsentation und Verkaufskon-
zepte. Die Benachteiligung durch die 
Klausel ist daher im gewerblichen 
Mietverhältnis eher noch stärker zu 
gewichten als in Wohnraummietver-
hältnissen. Daher muss auch der Ge-
werberaummieter die unklare Klausel 
nicht gegen sich gelten lassen.

gilt jedenfalls immer dann, wenn ein 
Bauvorhaben auch alle nachbarschüt-
zenden Vorschriften einhält. 

Werkvertrag: Kurze Haltbarkeit 
ist ein Mangel

Ein Werk ist mangelhaft, wenn es 
nicht die vereinbarte Beschaffenheit 
aufweist. Auch die Haltbarkeit eines 
Werks kann zur vereinbarten Beschaf-
fenheit gehören. Der Besteller eines 
Werks kann erwarten, dass das Werk 
dauerhaft funktionstauglich ist. Da-
nach liegt ein Mangel vor, wenn eine 
Wärmepumpe binnen kurzer Frist 
nicht mehr funktioniert. Eine zu kurze 
Haltbarkeit muss der Besteller nicht 
hinnehmen (OLG Düsseldorf, Urteil 
vom 31.10.2022, 22 U 231/21)

Sachverhalt
Der Auftraggeber (AG) beauftragt den 
Auftragnehmer (AN) mit der Planung, 
Lieferung und Montage einer Luft-
Wasser-Wärmepumpe. Die Wärme-
pumpe wird im Oktober 2017 in Betrieb 
genommen und ist bereits im Februar 
2018 defekt. Der AN behauptet, der 
Schaden sei durch einen Kurzschluss in 
einem vom AG selbst verlegten Kabel 
entstanden. Diese Behauptung hat sich 
nicht bestätigt. Vielmehr konnte der 
vom Gericht bestellte Sachverständige 
eine äußere Einwirkung auf die Wär-
mepumpe ausschließen. Die eigentli-
che Schadensursache selbst konnte der 
Sachverständige jedoch nicht ermitteln. 
Der AG begehrt Kostenvorschuss für 
die Beseitigung des Mangels. 

Entscheidung
Mit Erfolg für den AG. Die Wärme-
pumpe ist mangelhaft, wenn sie nicht 

die vertraglich vereinbarte Beschaffen-
heit aufweist. Auch die Haltbarkeit 
eines Werks kann zu den vereinbarten 
Beschaffenheiten gehören. Der Auf-
tragnehmer schuldet ein dauerhaft 
funktionstaugliches Werk. Danach liegt 
ein Mangel vor, wenn eine Wärme-
pumpe binnen kurzer Frist nicht mehr 
funktioniert. Das Vorhandensein eines 
Mangels ist indes ausgeschlossen, wenn 
der Defekt auf einer äußeren Einwir-
kung beruht. Dies wurde vom gericht-
lich bestellten Sachverständigen jedoch 
ausgeschlossen.

Anmerkung
Maßgeblich sind die Grundsätze des 
funktionalen Mangelbegriffs. Auf 
den eigentlichen Grund des Schadens 
kommt es danach nicht an, wenn die 
geschuldete Funktion, hier die Halt-
barkeit, nicht eingehalten wird. 

Gewerberaummiete: Grenzen für 
Schönheitsreparatur-Klauseln 

Die Schönheitsreparatur-Klausel „Der 
Mieter ist nicht befugt, ohne Zustim-
mung des Vermieters von der bisheri-
gen Ausführungsart abzuweichen“  ist 
auch im Gewerberaummietverhältnis 
unwirksam (OLG Brandenburg, Ur-
teil vom 06.12.2022 - 3 U 132/21)

Entscheidung
Die Formularklausel, wonach der 
Mieter nur mit Zustimmung des Ver-
mieters von der bisherigen „Ausfüh-
rungsart“ abweichen dürfe, verstößt 
gegen das Klarheitsgebot des § 305c 
Abs. 2 BGB, weil der  Begriff der 
„Ausführungsart“ mehrdeutig  ist. Er 
kann sich auf die Grundausstattung, 

AKTUELLE RECHTSPRECHUNG 

WEG: Wirtschaftsplan muss Ver-
teilerschlüssel aus Teilungserklä-
rung beachten

Die Verteilung der Kosten im Wirt-
schaftsplan hat grundsätzlich nach 
dem jeweils maßgeblichen Kosten-
verteilerschlüssel zu erfolgen. Die An-
wendung eines unzutreffenden Vertei-
lerschlüssels führt jedoch dann nicht 
zur Anfechtbarkeit des Beschlusses, 
wenn die Höhe der Beitragspflicht nur 
geringfügig von dem nach dem rich-
tigen Verteilerschlüssel zu leistenden 
Betrag abweicht.
Sieht der Verteilerschlüssel vor, dass 
die Heizkosten zu 50 Prozent nach 
Verbrauch und zu 50 Prozent nach be-
heizter Fläche umzulegen sind, so wi-
derspricht der Wirtschaftsplan, der die 
Heizkosten komplett nach Wohnflä-

che umlegt, ordnungsmäßiger Verwal-
tung, wenn der falsche Verteilerschlüs-
sel zu doppelt so hohen Kosten führt 
(LG Berlin, Urteil vom 20.09.2022, 55 
S 60/22).

Entscheidung
Das Landgericht stellt klar, dass die 
Verteilung der Kosten im Wirtschafts-
plan grundsätzlich nach dem jeweils 
maßgeblichen Kostenverteilerschlüssel 
aus der Teilungserklärung zu erfolgen 
hat. Nur geringfügige Abweichungen 
könnten eine Anfechtbarkeit entfallen 
lassen, was bei Beträgen, die wie hier 
zu doppelt hohen Kosten führen, nicht 
in Betracht kommt.

FRANCO HÖFLING
Justiziar/Leiter Recht

030 32781115
franco.hoefling@bfw-bund.de
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Die Bauträger-Fachtagung fand 
im Anschluss an die nichtöf-
fentliche Mitgliederversamm-

lung statt und wurde von Dirk Graf, 
Vorsitzender des BFW Baden-Würt-
temberg, eröffnet. Neben der Begrü-
ßung aller Ehrengäste und Teilnehmer 
betonte Graf, dass der persönliche 
Austausch unabdingbar sei. Viele Rah-
menbedingungen hätten sich für die 
Immobilienbranche nach der Corona-
Pandemie geändert. Hinzu kam der 
Angriffskrieg auf die Ukraine, welcher 
die Lieferkettenunterbrechungen und 
Energiepreissteigerungen verursach-
te. Damit verbunden kämpften Men-
schen (und auch die Wirtschaft) mit 
den extremen Preissteigerungen im 
Jahr 2022 – die höchste Inflationsrate 
seit 1958! Aufgrund der Inflation habe 

sich die Finanzierung für alle – Bau-
träger und Immobilienerwerber – etwa 
vervierfacht. So sei es kaum verwun-
derlich, dass das statistische Bundes-
amt im März 2023 alarmierende Zah-
len vermeldete: 6,9 Prozent weniger 
Genehmigungen von Wohnungen im 
Vergleich zum Vorjahr. Damit rückt 
das Ziel der 400.000 Neubauwohnun-
gen in noch weitere Ferne. „Es brennt 
an allen Ecken und Enden. Es trifft 
nicht nur die Großen, sondern alle – 
auch die regional verwurzelten Mittel-
ständler, die so wichtig für die Branche 
sind“, stellte Graf ernüchtert fest. Der 
immer größer werdende Bauüberhang 
bei einem gleichzeitig gestiegenen Be-
darf an Wohnungen erzeuge eine grö-
ßere gesellschaftliche Spannung, die es 
auch politisch zu überbrücken gelte. 

Die komplizierten Regelungen und 
die allgemeine hohe Regulatorik ver-
hinderten die Attraktivität der Immo-
bilienbranche für die Zukunft. Auch 
das weiterhin bestehende Problem des 
Fachkräftemangels dürfe aufgrund der 
anderen Herausforderungen nicht in 
Vergessenheit geraten. 

„Angemessenes Wohnen ist kein Life-
style-Produkt, es ist ein Fundament 
unseres Lebens“, fasste Graf unter 
Applaus der Teilnehmer zusammen.

In einem spannenden Vortrag erläu-
terte Dr. Reiner Braun, Vorstands-
vorsitzender des empirica Instituts, 
digital zugeschaltet die wissenschaft-
lichen Zusammenhänge der aktuellen 
Krisen und Entwicklungen innerhalb 

der Immobilienbranche. Insbesondere 
der Zusammenhang der gestiegenen 
Baukosten beim Eigenheimerwerb 
mit der Entwicklung der stagnieren-
den Löhne und der damit verbunde-
nen aktuellen Attraktivität des Miet-
marktes fesselte die Teilnehmer im 
Saal. Nichtsdestoweniger sei festzu-
halten, dass auf lange Sicht auch der 
Mietmarkt enorme Preissteigerungen 
erfahren werde, sollte der Wohnungs-
bau weiter einbrechen. Die Attraktivi-
tät des Erwerbs von Wohneigentum 
sei zwar gedämpft worden, aber längst 
nicht verschwunden.

Die spannende und angeregte Po-
diumsdiskussion unter dem Titel 
„Wohnungsbau und Klimaschutz 
– eine besondere Herausforderung 

in herausfordernden Zeiten!“ wurde 
von hochkarätigen Teilnehmern ge-
staltet: Steffen Jäger, Präsident und 
Hauptgeschäftsführer vom Verband 
Gemeindetag Baden-Württemberg, 
Cindy Holmberg, MdL Baden-Würt-
temberg Bündnis 90/die Grünen,  
Dirk Graf, Vorsitzender des BFW 
Baden-Württemberg und Geschäfts-
führer Graf Wohnbau GmbH, Horst 
Enßlin, Geschäftsführer der Essinger 
Wohnbau GmbH, Tobias Wald, 
MdL Baden-Württemberg CDU 
und Dr. Reiner Braun, Geschäftsfüh-
rer empirica ag. Unter dem Aspekt 
des Klimaschutzes in Kombination 
mit ökonomischen Gegebenheiten 
wurden mögliche Herangehenswei-
sen diskutiert. Neben praktischen 
Beispielen aus dem Alltag der Unter-

nehmen kamen auch die politischen 
Sprecher zu Wort, um ihre Eindrücke 
und Lösungsvorschläge zu präsentie-
ren. Tenor der angeregten und kom-
munikativen Podiumsdiskussion war, 
dass die gemeinschaftliche Lösung 
aller Beteiligten unabdingbar sei, um 
den Herausforderungen standzuhal-
ten.

Nach einer geselligen Mittagspause, 
die für den Austausch aller unterei-
nander genutzt wurde, erhielten im 
Anschluss die Jubilare des BFW Lan-
desverbandes Baden-Württemberg für 
ihre jahrzehntelange Zugehörigkeit 
eine besondere Ehrung. Der BFW 
bedankt sich bei seinen zahlreichen 
Mitgliedern, die maßgeblich am Er-
folg des Verbandes teilhaben.

Veranstaltung

Der BFW Baden-Württemberg lud 
am 28. März 2023 zu seiner Mitglieder-
versammlung und zur Bauträgertagung 
nach Stuttgart ein.  
Mit der Unterstützung hochkarätiger Sprecher aus Wirtschaft und Politik konnte die 
komplett ausgebuchte Veranstaltung die neusten Gegebenheiten und Herausforderungen 
innerhalb der Branche besprechen und neue Lösungsansätze finden. 
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Der Architekt und Vordenker in Sachen Nachhaltigkeit, 
Thomas Rau, forderte bei seinem Vortrag: Wir müssen das 
Notwendige möglich machen. Die Gebäude von morgen 
sind Materiallager. Viele seiner Denkanstöße ließen die 
Besucher aufhorchen.
Zur Sache ging es aber auch in den weiteren Vorträgen, 
Diskussionen und Panels, den vielen spannenden Bei-
trägen der Expertinnen und Experten. Dass Krisen auch 
Chancen sein können, zeigten die Schwerpunkte des 
diesjährigen DIK:  In drei Themenblöcken ging es um 
den Aufbruch: Zu neuen Geschäftsmodellen, zu weniger 
Regulierung und zur Kreislaufwirtschaft. 

Welche Geschäftsmodelle bieten der Wohnungswirtschaft eine aus-
kömmliche Zukunft – Die Diskussion zu den benötigten Rahmenbedin-
gungen, der Finanzierbarkeit, der Förderfähigkeit und Digitalisierung 
zeigte Wege auf, um diese Potentiale zu nutzen.

Baumaterialien, die kreislauffähig sind, Baustoffe als Leasingprodukt und das Prinzip „Cradle to Cradle“. Im Austausch zwischen Dr. Monika Grie-
fahn, Bastian Michael und Herwart Wilms von Remondis kamen viele der relevanten Aspekte zur Sprache.

Innovativ und nachhaltig entwickeln, bauen und erhalten. Klar wurde: Der Wille 
und die Ideen sind vorhanden. Plusenergiehäuser, Energiekonzepte für Wohn-
quartiere und viele weitere spannende Beispiele wurden präsentiert und diskutiert. 
Zentral blieb die Frage: Welche bürokratischen Hürden bremsen BFW-Mitglieder 
aus?

Baustaatssekretär Dr. Rolf Bösinger stellte in seiner Rede 
einen Sieben-Punkte-Plan zur Zukunft der Baupolitik vor.
Damit griff er gleich mehrere Forderungen des BFW auf. 
So kündigte er an, das Bundesbauministerium wolle die 
Länge von Genehmigungsverfahren zeitlich auf drei Monate 
begrenzen. Danach solle eine Genehmigungsfiktion gelten. 
Des Weiteren kündigte Bösinger an, die Musterbauord-
nung weiterzuentwickeln und die Landesbauordnungen zu 
vereinheitlichen. Auch kritisierte er, dass sich Baunormen 
verselbstständigt hätten und so zu einem Kostentreiber am 
Bau geworden wären. Das Bundesbauministerium werde 
eine unabhängige Stelle zur Folgekostenabschätzung von 
Normen einrichten.
Mit Blick auf die 1,1 Milliarden Euro, die der Bund für die 
drei Förderprogramme zum Neubau bereitgestellt hat 
(Wohngebäude, Nichtwohngebäude und Wohneigentum) 
sagte Bösinger, sein Ministerium habe beim Finanzminister 
mehr Mittel beantragt.

Partner und Sponsoren
Für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit mit unseren Partnern und Sponsoren bedanken wir uns 
herzlich! Sie sind ein wichtiger und wertgeschätzter Teil des BFW-Netzwerks. Mit Ihrer Fachkompetenz und Ihrem 
Produkt-Know-how stehen Sie nicht nur unseren Mitgliedern als Ansprechpartner zur Verfügung.

Unsere Partner, die Prop Techs und Start Ups lieferten ebenfalls spannende Einblicke und Informationen zu neuen Geschäftsmodellen beim „Elevator 
Pitch“, also der kurzen Vorstellung der jeweiligen Geschäftsmodelle. Einmal mehr zeigte der DIK: Die Innovation geht vom Mittelstand aus.
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Ganzheitlich, aber nicht  
alles auf einmal

Dr. Monika Griefahn arbeitet seit dem Ende ihrer politischen 
Karriere als Consultant für Cradle to Cradle und Kreislaufwirtschaft. 

Die FWW hatte Gelegenheit zu einem Gespräch mit ihr.

FWW: Was macht Cradle to 
Cradle für Sie aus?

Dr. Monika Griefahn: Cradle to 
Cradle sieht einen Produktions-
prozess von Anfang an. Nicht wie in 
der klassischen Kreislaufwirtschaft, 
wo man schaut, was habe ich für ein 
Produkt und was kann ich vielleicht 
hinterher daraus machen. Sondern wie 
konstruiere ich ein Produkt, Gebäude 
oder sonst was, welche Materialien 
wähle ich aus, die gesundheits- und 
umweltfreundlich und eben hinter-
her auch wieder trennbar sind. Und 
wie konstruiere und designe ich mein 
Produkt oder meine Gebäude, damit 
ich hinterher die Materialien auch 
wiederverwenden kann. 

Aus ihrer Sicht und auch aus der 
Erfahrung, die Sie gesammelt 
haben in der Politik, aber auch 
Ihrem weiteren Hintergrund: 
Was braucht es denn in Deutsch-
land für den Aufbruch in die 
Kreislaufwirtschaft?

Es braucht natürlich erstmal das 
Bewusstsein, dass wir überhaupt an 
die Produkte, an die Häuser, an alles 
herangehen. Dass wir eine Knapp-
heit an Rohstoffen haben. Wir tun 
teilweise so, als ob wir unendlich 
viele Rohstoffe zur Verfügung haben. 
Wenn wir nur mal an so etwas wie 
Kupfer denken. Das ist ein rares Gut 

geworden und wir brauchen es in 
allen Lebenslagen. Und wenn wir 
Elektromobilität vorantreiben, dann 
brauchen wir es besonders, weil ein 
Elektroauto doppelt bis dreifach so 
viel Kupfer braucht wie ein klassisches 
Auto. Und das sind Dinge, die nicht 
unendlich vorhanden sind. Wir haben 
heute bei einer Tonne Kupfererz, die 
beispielswese in Chile geschürft wird, 
statt wie vor 30 Jahren 35 Kilo viel-
leicht ein bis drei Kilo, die dann aus 
einer Tonne herauskommen. Da kann 
man sich vorstellen, wie lange man 
schürfen muss, um überhaupt diese 
Mengen zustande zu bekommen. Es 
gilt auch, für den ganzen Wärme-
bereich, Wärmepumpen etc. auf die 
Materialauswahl und die Recyclingfä-
higkeit zu achten. Welche Materialien 
sind das? Sind das welche, die in den 
technischen oder welche, die in den 
biologischen Kreislauf zurückgehen 
können. Die zum Beispiel auch kom-
postierbar sind. 

Welche Rolle muss denn da der 
Gebäudesektor einnehmen?

Wir haben das bei einem Gebäude, 
dem Rathaus in Venlo, wirklich durch-
exerziert, das ist wissenschaftlich be-
gleitet worden. Wir haben die gesamte 
Kalkulation über 20 Jahre gemacht 
und festgestellt: Wenn wir nach 20 
Jahren das Gebäude wieder abreißen 

würden, hätten wir 15 Prozent weniger 
gebraucht, als wenn wir es traditionell 
gebaut hätten. Es sind ganz wichtige 
Faktoren, dass man die Lebenszeit und 
auch die Gesundheitsqualität mitbe-
trachtet. Das wurde bei dem Gebäude 
in Venlo getan. Die Leute, die dort ar-
beiten, sind 20 Prozent weniger krank 
als in anderen Unternehmen. Weil die 
Innenraum-Ausstattung, die Frage, 
was man für Materialien nutzt, auch 
wichtige Faktoren für das Wohlfühlen 
sind. Sowohl fürs Wohnen als auch 
fürs Arbeiten. Und Schimmelbildung 
ist z. B. auch ein wichtiger Faktor, den 
wir heute haben, wenn wir Häuser 
isolieren. Wir müssen die richtigen 
Materialien wählen, damit auf der 
einen Seite die Frage der Dämmung 
konkret verwirklicht werden kann, 
auf der anderen Seite dann eben nicht 
Schimmelbildung auftritt, was leider 
bei vielen Gebäuden, die nachträglich 
gedämmt wurden der Fall ist.
Und es ist eben nicht so, dass wir un-
bedingt technische Lösungen brau-
chen, z. B. Entlüftung, das macht die 
Sache ja sehr teuer, sondern dass wir 
möglichst schlicht und einfach bauen. 
Bei der richtigen Materialauswahl 
haben wir genau dieselben Effekte, als 
wenn wir viel technischen Schnick-
schnack einsetzen, was es insgesamt 
teuer macht - auch wegen der War-
tung und Erhaltung.

Kreislaufwirtschaft:
Gebäude sind das 
Materiallager der Zukunft

BFW – Deutscher Immobilien 
Kongress 2023:
Blick auf die Zukunft 
des Bauens

B!WRD: 
Der neue Projektentwicklerpreis 
des BFW
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Wenig, Susanne

Von: BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen 
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Gesendet: Donnerstag, 5. Oktober 2023 10:06
An: Wenig, Susanne
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Sehr geehrte Frau Wenig, 

in den Gesprächen auf der Expo Real in München 

bestätigt sich das Bild, das wir alle schon seit 

geraumer Zeit haben. Die Unternehmen leiden 

unter den deutlich eingetrübten Erwartungen an die 

kommenden Monate und sind hauptsächlich damit 

beschäftigt die bestehenden Aufträge abzuarbeiten. 

Alles weitere gestaltet sich zäh. Hohe Ziele bei 

Klimaschutz und Anforderungen lähmen den Markt. 

Kreative Freiräume sind nicht erkennbar, die doch 

eigentlich dafür sorgen könnten, dass neue Wege 

beschritten werden können. Der toxische Mix aus 

Regulatorik, hohen Kosten und fehlenden Anreizen 

sorgt für Stillstand. Der Druck auf dem 

Wohnungsmarkt steigt. Auch die angekündigten 

Maßnahmen der Bundesregierung bleiben hinter 
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den Erwartungen weit zurück. Das Licht am Ende 

des Tunnels ist bislang nicht erkennbar. 

Dabei kommt es jetzt darauf an, gemeinsam mit 

Praktikern der Verbände, Bund, Ländern und 

Kommunen das Steuer herumzureißen und 

umzusteuern. Wir werden nicht locker lassen und 

fordern weiter, dass aus Absichtserklärungen reale 

Politik wird, um den Absturz der 

Wohnungswirtschaft aufzuhalten und die enorme 

Lücke auf dem Wohnungsmarkt zu schließen. 
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Bauverordnung: Stellplatzpflicht verteuert 
Neubauten um zehn Prozent 

  

 

Wer Häuser und Wohnungen baut, muss auch Stellplätze schaffen, so sehen es regionale Verordnungen 

vor. Die berücksichtigen aber nicht, was tatsächlich gebraucht wird, zeigt eine neue Studie des Instituts 

der deutschen Wirtschaft (IW) – und treiben Kosten und Flächenverbrauch unnötig in die Höhe. 
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Sinkende Mieten in 7 von 14 Städten 
  

 

In mehreren Großstädten ist es im vergangenen Quartal zu einer leichten Beruhigung auf den 

Mietmärkten gekommen. Im 3. Quartal sind die Angebotsmieten von Bestandswohnungen (75 

Quadratmeter, 3 Zimmer, 1. und 2. Stock, Baujahr 1990er Jahre) im Vergleich zum Vorquartal in 7 der 14 

größten deutschen Städte gesunken. In der Spitze liegt der Rückgang bei 2,6 Prozent. Zu diesem Ergebnis 

kommt der immowelt Mietkompass.  
 

 

mehr 

  

     

   

     

Colliers: Anziehende Marktaktivitäten von 
niedrigem Niveau, Rückkehr größerer 
Portfoliotransaktionen 

  

 

Drittes Quartal mit bislang höchstem Quartalsergebnis des Jahres am 
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Handwerk erzielt 8,5 % des 
gesamtwirtschaftlichen Umsatzes im Jahr 2021 

  

Die rund 568 000 Handwerksunternehmen in Deutschland haben im Jahr 2021 rund 660 Milliarden Euro 

Umsatz erwirtschaftet. Damit stieg die Zahl der Handwerksunternehmen gegenüber dem Vorjahr um 1,4 

%. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, stieg der Umsatz im Vorjahresvergleich 
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durch die Mängel der Zweck der Anzeige 
unerheblich beeinträchtigt wurde; d.h. wenn 
keine sinnentstellenden Fehler vorliegen. 

6. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen 
Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt 
die Verantwortung für die Richtigkeit des 
zurückgesandten Probeabzuges. Sendet der 
Auftraggeber den ihm rechtzeitig übermit-
telten Probeabzug nicht fristgemäß zurück, 
so gilt die Genehmigung zum Druck als 
erteilt. 

7. Die Rechnung ist innerhalb der genann-
ten Frist zu bezahlen, sofern keine andere 
Zahlungsweise vereinbart wird. 

8. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden 
Zinsen in Höhe von 1.v.H. über dem Dis-
kontsatz der Bank Deutscher Länder sowie 
Einziehungskosten berechnet; der Verleger 
kann die Ausführung des Auftrages bis zur 
Bezahlung zurückstellen. Bei Konkursen 
und Zwangsvergleich entfällt jeglicher 
Nachlass. 

9. Eine Belegnummer wird geliefert, sofern 
Art und Umfang des Anzeigenauftrages 
dieses rechtfertigen. 

10. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht 
erfüllt, die der Verleger nicht zu vertreten 
hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet 

etwaiger weiterer Rechtspflichten, den 
Unterschied zwischen dem gewährten und 
dem der tatsächlichen Abnahme entspre-
chenden Nachlass dem Verleger zurück zu 
vergüten. 

11. Kosten für erhebliche Änderungen ur-
sprünglich vereinbarter Ausführungen und 
Lieferungen bestellter Druckunterlagen 
hat der Auftraggeber zu bezahlen. 

12. Bei Änderungen der Anzeigenpreise treten 
die neuen Bedingungen auch bei laufenden 
Aufträgen sofort in Kraft, sofern nicht 
ausdrücklich eine andere Vereinbarung ge-
troffen worden ist. 

13. Erfüllungsstand und ausschließlicher  
Gerichtsstand ist der Verlagsort. 

14. Beanstandungen aller Art sind innerhalb 
von 10 Tagen nach Erhalt der Rechnung 
zu erheben.
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